
Still-Beschäftigungsverbot – Haben Arbeitnehmerinnen Anspruch auf Sonderzahlungen?

„Wie sieht es mit Weihnachtsgeld und
Inflationsausgleich im Still-Beschäfti-
gungsverbot aus? Hat man darauf An-
spruch oder kann dies vom Arbeitge-
ber verwehrt werden?“

Die Themen Stillzeit in der Tierarztpraxis
und Rechte der stillenden Arbeitnehmerin-
nen wurden bereits im Beitrag „Stillzeit in
der Tierarztpraxis – Welche Rechte haben
Arbeitnehmerinnen?“ (Kleintier konkret 4/
24) ausführlich behandelt. Doch wie sieht
es mit Sonderzahlungen während eines
stillbedingten Beschäftigungsverbots aus?

Sonderzahlungenwie z. B. einWeihnachts-
geld dürfen Arbeitnehmerinnen während
eines Still-Beschäftigungsverbots grund-
sätzlich nicht verwehrt werden. Soweit
das Weihnachtsgeld im Arbeitsvertrag
der Arbeitnehmerin festgeschrieben ist,
kann dieser vertragliche Anspruch wäh-
rend der Beschäftigungsverbotszeiten we-
der ausgeschlossen noch gekürzt werden.

In diesem Zusammenhang hat bereits das
Arbeitsgericht Köln mit Urteil vom
20.08.2014 (Az.: 20 Ca 10147/13) ent-
schieden, dass eine Klausel unwirksam ist,
die den Bezug des Weihnachtsgeldes wäh-
rend der Mutterschutzfristen vor und nach

der Geburt ausschließt. Dasselbe gilt so-
dann für die Zeiten eines Beschäftigungs-
verbots.

Sollte im Arbeitsvertrag eine Kürzungs-
möglichkeit für die Zeiten des Beschäfti-
gungsverbots vereinbart worden sein, ist
eine solche Regelung ebenfalls unwirksam
nach § 307 Abs. 1, S. 1, Abs. 2, Nr. 1 und
Nr. 2 BGB.

Eine solche Anspruchskürzung für Zeiten
des Beschäftigungsverbots nach demMut-
terschutzgesetz ist nicht zulässig (EuGH,
Urt. v. 21.10.1999 – C-333/97, NZA 1999,
1325, 1326 ff.; BAG, Urt. v. 12.05.1993 –
10 AZR 528/91, AP BGB § 611 Gratifikation
Nr. 156).

Dies ergibt sich heutzutage auch aus § 7
AGG i.V.m. § 3 Abs. 1, S. 2 AGG (Dzida,
NJW 2009, 1372, 1373).

Sollte das Weihnachtsgeld nicht vertrag-
lich festgehalten sein und im Arbeitsver-
trag ein wirksamer Freiwilligkeitsvorbehalt
vereinbart worden sein, könnte der Arbeit-
geber bzw. die Arbeitgeberin grundsätz-
lich die Auszahlung verwehren. Hier muss
jedoch der Arbeitnehmergleichbehand-
lungsgrundsatz beachtet werden: Wird al-

len Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerin-
nen das Weihnachtsgeld ausbezahlt, muss
dieses ebenfalls der Arbeitnehmerin im
stillbedingten Beschäftigungsverbot aus-
bezahlt werden.

Dasselbe gilt sodann für die Auszahlung
einer Inflationsausgleichsprämie.

Lediglich während der Elternzeit kann der
Anspruch auf Weihnachtsgeld unter Um-
ständen gekürzt werden, wenn dieses so-
dann eine Sonderzahlung mit Entgeltcha-
rakter darstellt und nicht zur Belohnung
der Betriebstreue gewährt wird.

Wirft auch Ihr Praxisalltag rechtliche Fra-
gen auf? Dann schreiben Sie eine E-Mail
an: leonie.loeffler@thieme.de
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